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Allgemeine Chronik

Sozialpolitik

Soziale Gruppen

Migrationspolitik

Auf Initiative der damaligen Nationalrätin Roth-Bernasconi (sp, GE) war 2011 eine
eigenständige Strafnorm geschaffen worden, die die Verstümmelung weiblicher
Genitalien unter Strafe stellt. In einem Postulat forderte Natalie Rickli (svp, ZH) im Jahr
2018 nun die Erarbeitung eines Berichts, der aufzeigen soll, mit welchen Massnahmen
der Schutz von Mädchen und Frauen vor einer Genitalverstümmelung verbessert
werden könnte. Rickli bezog sich in ihrer Begründung auf einen kurz zuvor in der
Sonntags-Zeitung erschienenen Artikel, gemäss welchem bis zum gegebenen Zeitpunkt
noch keine einzige Strafanzeige wegen Genitalverstümmelung eingegangen sei. Sie
verlangte daher vom Bundesrat zu überprüfen, weswegen dies bis anhin nicht der Fall
gewesen sei. Zudem sollte der Bundesrat in seinem Bericht Möglichkeiten zur
Verbesserung der Strafverfolgung aufzeigen. Der Bundesrat beantragte Annahme des
Postulats und der Nationalrat überwies dieses in der Herbstsession 2018
stillschweigend. 1

POSTULAT
DATUM: 28.09.2018
MARLÈNE GERBER

Die Motion Rickli (svp, ZH) «Verbot von Kinderehen» forderte im Dezember 2016,
Minderjährige vor Zwangsehen besser zu schützen. Ehen sollten in jedem Fall für
ungültig erklärt werden, sollte einer der Ehegatten während der Eheschliessung
minderjährig gewesen sein. Zwar waren Minderjährigenehen in der Schweiz bereits
verboten, doch störte Rickli am betroffenen Gesetzesartikel (105 Ziffer 6 ZGB) der
Zusatz «[...] es sei denn, die Weiterführung der Ehe entspricht [nach Erreichung der
Volljährigkeit] den überwiegenden Interessen dieses Ehegatten». Diesen Satz forderte
Rickli mit der Motion zu streichen, weil sie hier Umgehungspotenzial erkannte.
Dass für Eheschliessungen auch für die in der Schweiz wohnhaften ausländischen
Personen ausschliesslich das Schweizer Recht gelte und somit Minderjährigenehen
bereits verboten seien, wiederholte auch der Bundesrat in seiner Stellungnahme im
Februar 2017. Durch die Volljährigwerdung der Betroffenen werden aber
Minderjährigenehen geheilt und können nicht mehr automatisch annulliert werden. Den
von Rickli kritisierten Zusatz erachtete der Bundesrat insofern als wichtig, als damit
dem Gericht ermöglicht werde, Einzelfallbeurteilungen vorzunehmen und den
Interessen der Betroffenen Rechnung zu tragen, etwa für den Fall, dass Kinder involviert
seien. Auch weil ein im Dezember 2016 überwiesenes Postulat Arslan (basta, BS;
16.3897) bereits forderte, die im ZGB festgeschriebenen Massnahmen zur Verhinderung
von Zwangsheiraten zu überprüfen, beantragte der Bundesrat die Ablehnung der
Motion Rickli. Es seien erst die Ergebnisse dieser Evaluation abzuwarten, bevor neue
Ziele gesteckt werden können, resümierte die Regierung. 
Im Dezember 2018 wurde die Motion aufgrund zweijähriger Nichtbehandlung
abgeschrieben. Rickli beharrte aber auf ihrem Anliegen und reichte in der Folge im
Nationalrat eine parlamentarische Initiative (18.467) ein, um das Thema erneut
anzugehen. 2

MOTION
DATUM: 14.12.2018
CHRISTIAN GSTEIGER

Ende November 2020 publizierte der Bundesrat in Erfüllung eines Postulats Rickli (svp,
ZH) einen Bericht über die Massnahmen gegen die weibliche Genitalverstümmelung. In
diesem Bericht wird unter anderem hervorgehoben, dass es unklar sei, ob und in
welchem Ausmass weibliche Genitalverstümmelung in der Schweiz stattfindet. Die
Forderung nach einer diesbezüglichen Verschärfung des Strafrechts lehnte die
Regierung ab. Während sie die Wichtigkeit des expliziten Straftatbestandes der
weiblichen Genitalverstümmelung (Art. 124 StGB) aus dem Jahre 2012 hervorhob,
betonte sie, dass ein erhöhtes Mass an strafrechtlicher Verfolgung gesundheitliche
Konsequenzen für Betroffene mit sich ziehen könne. Denn diese nähmen unter
Umständen aus Angst vor Strafen keine medizinische Versorgung in Anspruch. Des
Weiteren verfüge die Schweiz bereits über eine hinreichende Strafverfolgung bei
weiblicher Genitalverstümmelung, welche gar weiter gehe als bei anderen europäischen
Migrationszielstaaten. Zudem betonte der Bundesrat, dass die weibliche
Genitalverstümmelung oftmals eng an ein entsprechendes Wertesystem gekoppelt sei
und deshalb eine Revision des Strafrechts alleine nicht zu einem Umdenken der
Betroffenen führen könne. 

BERICHT
DATUM: 30.04.2021
VIKTORIA KIPFER
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Stattdessen empfahl er, sich vermehrt auf die Präventionsarbeit innerhalb betroffener
Migrationsgruppen zu fokussieren. Dies sehe unter anderem die Sensibilisierung
bestimmter Berufsgruppen vor, die mit potenziell bedrohten Frauen und Mädchen in
Kontakt kommen, und verlange insbesondere nach interdisziplinärer Zusammenarbeit
der Behörden. Des Weiteren sah der Bundesrat eine «bedarfsgerechte medizinische
Versorgung der betroffenen Mädchen und Frauen» in Form von Folgebehandlungen
nach einer Genitalverstümmelung vor. 

Ende April 2021 beriet die RK-NR die Harmonisierung der Strafrahmen (BRG 18.043) zu
Ende und befürwortete die Revision in der Gesamtabstimmung mit 16 zu 7 Stimmen (1
Enthaltung). Während den Beratungen kam die Kommissionsmehrheit unter
Kenntnisnahme des Berichts des Bundesrats zum Schluss, dass der bestehende
Tatbestand der weiblichen Genitalverstümmelung momentan keiner Veränderung
bedarf. 3

Im Rahmen der Beratungen zum Bericht über Motionen und Postulate der
gesetzgebenden Räte im Jahr 2020 schrieb der Nationalrat in der Sommersession 2021
ein Postulat Rickli (svp, ZH) als erfüllt ab, das einen Bericht über Massnahmen gegen
die weibliche Genitalverstümmelung gefordert hatte. Ein entsprechender Bericht war
im November 2020 erschienen. 4

BERICHT
DATUM: 10.06.2021
MARLÈNE GERBER

Familienpolitik

Mit der im Dezember 2018 eingereichten parlamentarischen Initiative «Keine
Anerkennung von Kinder- und Minderjährigenehen in der Schweiz» verlangte Natalie
Rickli (svp, ZH), das Zivilgesetz dahingehend anzupassen, dass eine Ehe für ungültig zu
erklären sei, wenn einer der Ehegatten bei der Eheschliessung minderjährig war, auch
wenn eine Weiterführung der Ehe unterdessen den Interessen des betroffenen
Ehegatten entspreche. Nur so könnten Opfer von Zwangsheirat effektiv geschützt
werden, denn mit der momentanen Gesetzeslage sei es möglich, dass
Minderjährigenehen durch das Erreichen der Volljährigkeit weitergeführt werden
können und sodann legitimiert würden, argumentierte die Zürcher Nationalrätin. Rickli,
welche ihr Anliegen per Motion (16.3916) erfolglos im Parlament durchzusetzen versucht
hatte – die Motion wurde wegen Nichtbehandlung abgeschrieben –, begründete die
Initiative auch damit, dass Minderjährigenehen in der Schweiz zugenommen hätten.
Insgesamt seien laut der Fachstelle für Zwangsheirat, auf deren Zahlen sich Rickli
berief, 2017 mehr als einhundert Fälle gemeldet worden.
Unterstützung erhielt das Anliegen, das nach der Wahl Ricklis in die Zürcher Regierung
von Gregor Rutz (svp, ZH) übernommen worden war, im Februar 2020 von der RK-NR,
welche der parlamentarischen Initiative einstimmig Folge gab und zeitgleich eine
dieselben Absichten verfolgende Motion (20.3011) einreichte, um laut Medienmitteilung
dem Anliegen Nachdruck zu verleihen. 5

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 20.02.2020
CHRISTIAN GSTEIGER

Die im Februar 2020 von der RK-NR eingereichte Motion «Kinder- und
Minderjährigenehen nicht tolerieren» forderte vom Bundesrat, das ZGB dahingehend
anzupassen, dass eine Eheschliessung für ungültig erklärt wird, wenn «zur Zeit der
Eheschliessung einer der Ehegatten minderjährig war». Zwar gelte in der Schweiz seit
1996 ohne «Wenn und Aber 18 als das Ehefähigkeitsalter», mit der von der RK-NR
vorgesehenen Änderung soll zusätzlich das gesetzliche Mindestalter auch auf
ausländische Minderjährigenehen angewendet werden können, wie dies neu auch in
Deutschland und den Niederlanden gehandhabt werde.
Wie zudem die Kommission per Medienmitteilung kommunizierte, gab sie zeitgleich
einer im Dezember 2018 eingereichten parlamentarischen Initiative Rickli (svp, ZH)
(18.467) Folge, welche dieselben Absichten verfolgte. Mit ihrer Motion wolle die
Kommission zusätzlich den Druck auf den Bundesrat erhöhen, damit dieser
entsprechende Regelungen bereits bei der laufenden Revision des ZGB
berücksichtigte.
Der Bundesrat beantragte in seiner Stellungnahme im Mai die Ablehnung der Motion:
Mit dem Bericht in Erfüllung des Postulats Arslan (16.3897) habe man bereits
Handlungsbedarf erkannt und das EJPD damit beauftragt, bis Ende Jahr eine
«Vernehmlassungsvorlage im Sinne des darin skizzierten Lösungsvorschlags
auszuarbeiten». Ferner ging die Motion dem Bundesrat zu weit, da bei deren Annahme
rückwirkend zahlreiche, bereits jahrelang bestehende Ehen für ungültig erklärt werden

MOTION
DATUM: 02.06.2020
CHRISTIAN GSTEIGER

01.01.65 - 01.01.22 2ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



müssten, bei denen zum Zeitpunkt des Eheschlusses ein Ehegatte minderjährig war. 
In der nationalrätlichen Debatte zur Motion während der Sommersession 2020 führte
Justizministerin Keller-Sutter aus, die allfälligen Ungültigkeitserklärungen hätten auch
erbrechtliche Konsequenzen zur Folge, die man vermeiden wolle. Der Bundesrat sah
deshalb vor, dass Ehen, bei denen die Beteiligten zwar bei Eheschluss minderjährig
waren, unterdessen aber erwachsen seien, in Einzelfällen geheilt und damit für gültig
erklärt werden können. Trotz diesen Einwänden und der angekündigten
Vernehmlassungsvorlage wurde die Motion im Nationalrat mit grosser Mehrheit (150 zu
4 Stimmen bei 6 Enthaltungen) angenommen. 6

Im Februar 2021 stellte sich die RK-SR gegen eine parlamentarische Initiative Rickli (svp,
ZH), der ihre Schwesterkommission im Vorjahr noch Folge gegeben hatte, mit der Ehen
mit Minderjährigen für ungültig erklärt werden sollten. Dabei anerkannte sie zwar den
Handlungsbedarf in diesem Bereich, wollte aber den im Sommer erwarteten
Vernehmlassungsentwurf des Bundesrates abwarten, weswegen sie der
parlamentarischen Initiative mit 7 zu 4 Stimmen (1 Enthaltung) keine Folge gab. Aus dem
gleichen Grund sistierte die Kommission auch eine Motion der RK-NR (Mo. 20.3011). 7

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 22.02.2021
MARLÈNE GERBER

Kinder- und Jugendpolitik

Lors de la session de printemps 2016, une même initiative parlementaire a été
présentée au Conseil national par la députée agrarienne Natalie Rickli (udc, ZH) et aux
États par le sénateur socialiste Daniel Jositsch (ps, ZH). L'initiative exige des peines
planchers pour des actes d'ordre sexuel avec des mineurs, qui seraient différenciées
en fonction de l'âge de la victime. Ainsi, tout acte de contrainte sexuelle serait puni
d'une peine privative de liberté d'une année minimum si la victime a moins de 16 ans, et
de deux années si elle a moins de 12 ans. De même un viol serait selon la proposition
des deux parlementaires puni par une privation de liberté d'au moins deux ans sur une
victime de moins de 16 ans, et de trois si cette dernière est âgée de moins de 12 ans. A
noter que le code pénal actuel ne prévoit pas de peine plancher, à moins que les actes
se déroulent sous la contrainte d'une arme ou d'un objet dangereux, auquel cas les
coupables se voient menacés d'une peine de 3 ans au minimum, indifféremment de
l'âge de la victime.

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 14.03.2016
SOPHIE GUIGNARD

1) AB NR, 2018, S. 1733
2) Mo. 16.3916
3) Bericht BR vom 25.11.20; Medienmitteilung vom RK-NR vom 30.4.21
4) BBl 2021 747 (S. 26)
5) Medienmitteilung RK-NR vom 21.2.20; Pa. Iv. 18.467
6) AB NR, 2020, S. 1097 ff.; Medienmitteilung RK-NR vom 21.2.20
7) Medienmitteilung RK-SR vom 22.2.21
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